
  

 

 

 

 

Montag bis Donnerstag: 

Erforderliche Unterlagen 
zum Antrag nach § 74 SGB XII 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

Sterbeurkunde 

Rechnung des Bestattungsinstitutes 

Gebührenbescheid (Friedhof / Krematorium) 

Personalausweis / Meldebescheinigung 

Rentenbescheide (von allen im Haushalt lebenden Personen) u. vom Verstorbenen 

Lohn- bzw. Gehaltsbescheinigungen (von allen im Haushalt lebenden Personen) 

und vom Verstorbenen 

☐ 

☐ 

Bescheid über Arbeitslosengeld (ALG I bzw. ALG II), Gsi – Leistungen nach SGB XII 

oder andere Leistungen, wie BAB, BaföG, Erziehungsgeld (von allen im Haushalt 
lebenden Personen) und vom Verstorbenen 

Nachweis von Versicherungsansprüchen (z.B. Policen der Lebens- u. 

Unfallversicherungen etc.) (von allen im Haushalt lebenden Personen) und vom 
Verstorbenen 

☐ 

☐ 

Sparbücher (von allen im Haushalt lebenden Personen) u. vom Verstorbenen 

Kontoauszüge der letzten vier Wochen (von allen im Haushalt lebenden Personen) und 

vom Verstorbenen 

☐ Nachlasserklärung (Erbmasse) (z.B. Erbschein v. Nachlassgericht, Testament, 

Erbausschlagung) Vermögenserklärung 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

Mietvertrag / Aufschlüsselung der Nebenkosten 

Haftpflichtversicherung/Haushaltsversicherung 

Hausbelastungen (Grundsteuerbescheid, Wasser/Abwasser, Müllgebühren ) 

Wohngeldbescheid / Lastenzuschuss 

Der Antrag ist entsprechend auszufüllen und unterschrieben mit den erforderlichen 
Nachweisen zurückzusenden. 

Gem. § 14 Abs. 2 i.V.m. § 10 Abs. 2 Bestattungsgesetz des Landes Sachsen Anhalt 
(BestattG LSA) haben der überlebende Ehegatte o. eingetragene Lebenspartner, die 
volljährigen Kinder, die Eltern, die Großeltern, die volljährigen Geschwister und Enkelkinder 
des Verstorbenen in dieser Reihenfolge für die Bestattung zu sorgen. Es werden die 
angemessenen Bestattungskosten anerkannt, zuzüglich der erforderlichen Kosten für ein 
einfaches Reihengrab, ein einfaches Urnenreihengrab oder eine anonyme Grabstätte. 

Hinweis: Sollten Sie Leistungen nach dem SGB II oder SGB XII beziehen, wird lediglich der 
aktuelle Bewilligungsbescheid und die Kontoauszüge der letzten 3 Monate benötigt. 

Ansprechpartner: Allgemeine Soziale Beratung 03941 / 5970-5920 

Frau Wolff 03941 / 5970-1733 

Frau Frieser 

Frau Kepke 

03941 / 5970-1120 (in Einrichtungen) 

03941 / 5970-1137 (in Einrichtungen) 

Für eine ausführliche Beratung wird um eine Terminvereinbarung gebeten. 

Sitz der Verwaltung: 
Friedrich-Ebert-Str. 42 

Sitz des Sozialamt: 
Schwanebecker Str. 14 
38820 Halberstadt 3 8820 Halberstadt 

Telefon: (0 39 41) 59 70 - 0 
Telefax: (0 39 41) 59 70 - 43 33 
Internet: http://www.kreis-hz.de 

08:00 bis 12:00 Uhr 
13:00 bis 16:00 Uhr 

Öffnungszeiten: 

http://www.kreis-hz.de/

